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1. Plangebiet 

Das Plangebiet der 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 umfasst einen ca. 1.627 m² 

großen Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 „Marienstraße“ im Meppener Stadtteil Ester-

feld am südwestlichen Rand des Bebauungsplangebietes nordöstlich der Einmündung der 

Versener Straße in den Schullendamm. 

Der Geltungsbereich der 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ist aus dem nachfolgen-

den Übersichtsplan ersichtlich, in dem das Plangebiet durch eine schwarz gestrichelte Umran-

dung gekennzeichnet ist. 

 

 

Als Kartenunterlage für den Bebauungsplan wird eine Planunterlage im Maßstab 1:500 ver-

wendet.  
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2. Allgemeines, Ziele und Zwecke der Planung  

Der Bebauungsplan Nr. 16 ist seit dem 15.09.1976 rechtskräftig. Er setzt für den Geltungsbe-

reich der vorliegenden 13. Änderung ein Mischgebiet fest. Zur Versener Straße und zum 

Schullendamm ist ein Sichtdreieck eingetragen, dass die Bebaubarkeit der dort befindlichen 

Grundstücke starke einschränkt (siehe Anlage). Eine Überprüfung hat ergeben, dass dieses 

Sichtdreieck in dem Umfang nicht erforderlich ist.  

Aufgrund dessen kann die überbaubare Grundstücksfläche in dem Kreuzungsbereich erwei-

tert werden, so dass hier eine bessere Ausnutzung der Grundstücke erfolgen kann. Zudem 

soll die öffentliche Verkehrsfläche in Richtung Osten erweitert werden, um hier eine ausrei-

chende Fläche für einen straßenbegleitenden Radweg in dem Kreuzungsbereich zur Verfü-

gung zu haben. 

Da die Grundzüge der Planung nicht betroffen sind, kann die Änderung des Bebauungsplanes 

im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt werden. Die Gemeinde kann das 

vereinfachte Verfahren nur anwenden, wenn die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder be-

gründet wird, keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b genannten Schutzgüter bestehen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 

bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Der rechtskräftige Bebauungsplan 16 setzt für den 

Geltungsbereich der vorliegenden 13. Änderung des Bebauungsplanes Mischgebiet fest. 

Durch die vorliegende Änderung wird die Art der Nutzung nicht geändert, es wird lediglich die 

überbaubare Grundstücksfläche durch die Verschiebung der Baugrenze parallel zur Straßen-

begrenzungslinie erweitert und die öffentliche Verkehrsfläche zwecks Anlage eines Radweges 

verbreitert. Aufgrund der Entfernung zu Natura 2000-Gebieten ist nicht davon auszugehen, 

dass Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

BauGB genannten Schutzgüter bestehen. Ebenso bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass 

bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren 

Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

3. Planungskonzept 

Wie bereits unter Ziffer 2 ausgeführt, ist das Ziel der vorliegenden Bebauungsplanänderung 

die Änderung der überbaubaren Grundstücksfläche und der öffentlichen Verkehrsfläche.  

Die Änderung der Festsetzungen erfolgt aus den folgenden Gründen: Mit der im Ursprungs-

bebauungsplan durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche ist eine 

sinnvolle Bebauung des Eckgrundstücks an der Versener Straße/Schullendamm nicht mög-

lich. Die Festsetzung der Baugrenzen im Ursprungsbebauungsplan erfolgte aufgrund der er-

forderlichen Sichtdreiecke im Bereich der Einmündung der Versener Straße in den Schul-

lendamm. Die Sichtdreiecke sind in der bisherigen Ausprägung nicht mehr erforderlich. Auf 

der Grundlage der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) werden die 
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Sichtdreiecke angepasst und die Baugrenzen neu festgesetzt. Dadurch entstehen in zentraler 

Lage zusätzliche überbaubare Grundstücksflächen, die eine bessere bauliche Ausnutzung der 

Grundstücke im Plangebiet gewährleisten.  

Für den geplanten Ausbau des Radweges vom Schullendamm in die Versener Straße wird am 

südwestlichen Rand des Geltungsbereichs eine öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. 

Zufahrten im Zuge der K 203 sind nur außerhalb der markierten Sperrflächen zulässig. Der 

Fachbereich Straßenbau des Landkreises Emsland ist bei zukünftigen Bauanträgen zu betei-

ligen. 

Die sonstigen Festsetzungen sind aus dem Ursprungsbebauungsplan übernommen worden. 

Für die 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ist die aktuelle BauNVO anzuwenden. Die 

beschriebenen Änderungen passen sich in das Gesamtkonzept ein. Weitergehende Festset-

zungen werden durch die Bebauungsplanänderung nicht getroffen. 

4. Schall- und Immissionsschutz 

Belange des Schall- und Immissionsschutzes werden durch die vorliegende Bebauungs-

planänderung nicht berührt. Von der K 203 können Emissionen ausgehen. Für in Kenntnis 

dieses Sachverhaltes errichtete bauliche Anlagen können gegenüber dem Träger der Stra-

ßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend 

gemacht werden. 

5. Eingriff in Natur und Landschaft, Klimaschutz 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Änderung eines rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB. Es ist zu prüfen, inwieweit auf-

grund der vorliegenden Planung Eingriffe in die Natur und Landschaft entsprechend der Re-

gelungen des Bundesnaturschutzgesetzes, des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes und 

des Baugesetzbuches zu erwarten sind. Hierbei ist davon auszugehen, dass für die Ur-

sprungsplanung diese Prüfung abgeschlossen ist. Deshalb ist zu untersuchen, ob die vorlie-

gende Planung einen weitergehenden Eingriff bedeutet.  

Im Vergleich des Bebauungsplanes Nr. 16 (siehe Anlage) und der vorliegenden 13. Änderung 

zeigt sich, dass durch die Änderung kein zusätzlicher Eingriff zu erwarten ist: 

 Bebauungsplan 16 13. Änderung 16 

Gesamtgröße Plangebiet ca. 1.627 m² ca. 1.627 m² 

Mischgebiet ca. 1.587 m² ca. 1.557 m² 

Verkehrsfläche  40 m² ca. 70 m² 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,4 festgesetzt. Da für 

den Bebauungsplan die BauNVO von 1968 anzuwenden ist, kann die GRZ ohne Einschrän-

kungen durch Nebenanlagen, etc. überschritten werden. Die Grundflächenzahl (GRZ) für die 

13. Änderung wird für das Mischgebiet ebenfalls mit 0,4 mit der gemäß § 19 Abs. 4 zulässigen 



Begründung zur 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 

 

6 

Überschreitung von 50 % durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen 

im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, festgesetzt. Somit sind vom festgesetzten 

Mischgebiet der 13. Änderung des Bebauungsplanes 60% tatsächlich überbaubar, die weite-

ren 40% der Fläche werden mit dem Wert des nicht überbaubaren Bereiches (WF 1) gleich-

gesetzt. 

Den Biotoptypen lassen sich demnach folgende Wertfaktoren zuordnen: 

Mischgebiet (Bebauungsplan 16) WF = 0 

Mischgebiet (13. Änderung Bebauungsplan 16) WF = 0,4 

Verkehrsfläche (OV) WF = 0 

 

Aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 16 ergibt sich folgender Flächenwert (Ist-Zu-

stand):  

Mischgebiet ca. 1.587 m² x WF 0 = 0 WE 

Verkehrsfläche (OV)  ca. 40 m² x WF 0 = 0 WE 

Der Eingriffsflächenwert beträgt somit 0 WE. 

 

Durch die vorliegende 13. Änderung ergibt sich folgender Flächenwert (Planungszustand): 

Mischgebiet ca. 1.557 m² x WF 0,4 = 623 WE 

Verkehrsfläche (OV)  ca. 70 m² x WF 0 = 0 WE 

Der Kompensationswert beträgt somit 922 WE 

 

Gegenüberstellung:  

Flächenwert Ist-Zustand (Bebauungsplan Nr. 16) 0 WE 

Flächenwert Planungszustand (13. Änderung Bebauungsplan Nr. 16) 623 WE 

Differenz:  623 WE 

Die Gegenüberstellung der geplanten Nutzungen zeigt, dass durch die 13. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 16 im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 16 kein weiterer 

Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet wird. Es verbleibt ein Kompensationsüberschuss 

von 623 Werteinheiten. 

Den Belangen von Natur und Landschaft ist damit ausreichend Rechnung getragen. Weiter-

gehende Eingriffe, die einer Kompensation bedürfen, sind nicht erkennbar. Es gibt keine An-

haltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder 

von europäischen Vogelschutzgebieten.  

Belange des Klimaschutzes werden durch die 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 im 

Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan nicht weitergehend berührt. 
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6. Versorgung mit Wasser, Strom, Gas und Telekommunikationseinrichtun-

gen, Oberflächenwasser, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung 

Durch die vorliegende 13. Änderung des Bebauungsplanes werden Belange der Ver- und Ent-

sorgung nicht berührt. Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist sichergestellt. Vorhan-

dene Ver- und Entsorgungsleitungen sind zu berücksichtigen. Darüber hinaus sind folgende 

Hinweise zu beachten: 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 

und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 

überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es ist sicher zu stellen, dass diese 

Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt 

werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, wie 

z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 

anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkann-

ten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschlie-

ßung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. In diesem 

Fall sind Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und 

Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit einzuplanen. Weiterhin kann 

für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation 

erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) wird gebe-

ten, die EWE NETZ GmbH in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Zudem ist die 

EWE NETZ GmbH zu informieren, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umge-

setzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz 

von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-

triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH 

zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-

lautende Kostentragung vertraglich geregelt. Die EWE NETZ GmbH istin die weiteren Planun-

gen einzubeziehen und frühzeitig zu beteiligen Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 

Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielsweise 

Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 

Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Westnetz GmbH. Im Bereich des Plangebietes verlau-

fen Versorgungseinrichtungen der Westnetz GmbH. Alle Arbeiten in der Nähe der Versor-

gungseinrichtungen sind mit besonderer Sorgfalt auszuführen sind, da bei Annäherung bzw. 

deren Beschädigung Lebensgefahr besteht. Die Westnetz GmbH übernimmt keinerlei Haftung 

für irgendwelche Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maßnahmen in Verbin-

dung stehen. Im Hinblick auf einen auch künftig erforderlichen sicheren Betrieb der Versor-

gungseinrichtungen sowie zur Vermeidung von Schäden und Unfällen sind Anpflanzungen so-

wie alle Erdarbeiten einschließlich Geländeaufhöhungen und -abtragungen im Näherungsbe-

reich der Versorgungsleitungen zwingend mit der Westnetz GmbH abzustimmen. Sollten Ka-

belsicherungen oder Leitungsumlegungen notwendig sein, gelten die gesetzlichen Regelun-

gen. Umlegung- und Sicherungskosten hat danach der Grundeigentümer zu tragen, wenn die 

betroffenen Versorgungsleitungen ausschließlich der Versorgung des eigenen Grundstücks 

dienen.  
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Die „Schutzanweisung Versorgungsanlagen für Baufachleute/Bauherren“ ist zu beachten. Vor 

Beginn der Baumaßnahme ist der Bauherr verpflichtet, sich aktuelle Planauskünfte über den 

Leitungsbestand einzuholen 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG. Bei der 

Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommuni-

kationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 

der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbeson-

dere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Ge-

häuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeu-

gen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden 

vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 

Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Telekom 

ist zu beachten 

7. Altlasten, Rüstungsaltlasten 

Die Fläche des Plangebietes liegt im Meppener Stadtteil Esterfeld und ist bereits bebaut. Alt-

lasten sind im Bereich des Plangebietes nicht bekannt. 

Nach Luftbildauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes beim Landesamt für Geoinfor-

mation und Landesvermessung Niedersachsen wird in dem Plangebiet keine Kampfmittelbe-

lastung vermutet: Es wurde keine Sondierung durchgeführt. Die Fläche wurde nicht geräumt. 

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. 

Die vorliegenden Luftbilder sind nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft worden. 

Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen 

etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt 

oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Han-

nover des LGLN zu benachrichtigen. 

8. Beteiligungsverfahren und Abwägung 

Das Beteiligungsverfahren durch Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteili-

gung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 29. August 2023 bis zum 29. 

September 2023 stattgefunden. Aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange sind Stellungnahmen eingegangen, die wie folgt abgewogen wurden und in 

den Bebauungsplan bzw. die Begründung einfließen. 

 

Der Landkreis Emsland -Städtebau – weist darauf hin, dass das Plangebiet der 13. Ände-

rung des Bebauungsplans Nr. 16 zum Teil innerhalb eines Risikogebietes außerhalb von Über-

schwemmungsgebieten (§ 78b Wasserhaushaltsgesetz (WHG)) liegt. Gemäß § 78b WHG sind 

u. a. bei der Änderung von Bauleitplänen für nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB oder nach § 34 

BauGB zu beurteilende Gebiete insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die 
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Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-

sichtigen. 

Abwägung: 

Der Anregung wird gefolgt, ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan und die 

Begründung übernommen. 

Der Landkreis Emsland -Straßenbau- stellt fest, dass sich das Plangebiet innerhalb der Orts-

durchfahrt an der Kreisstraße 203 in Meppen bei km 0,000 bis km 0,035-Ostseite befindet. 

Gegen die o. g. Begründung gemäß Zeichnung und Beschreibung bestehen aus straßen- und 

verkehrsrechtlicher Hinsicht keine Bedenken, wenn Folgendes beachtet wird:  

_ Zufahrten im Zuge der K 203 sind nur außerhalb der markierten Sperrflächen zulässig. 

_ Der Fachbereich Straßenbau ist bei zukünftigen Bauanträgen zu beteiligen. 

_ Von der K 203 können Emissionen ausgehen. Für in Kenntnis dieses Sachverhaltes errich-

tete bauliche Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädi-

gungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht werden. 

Abwägung: 

Der Anregung wird gefolgt, entsprechende Hinweise werden in den Bebauungsplan und die 

Begründung übernommen und sind bei der Umsetzung der Bauvorhaben zu beachten. 

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 

und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen 

(Lage) und Standorten (Bestand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 

überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Es ist sicher zu stellen, dass diese 

Leitungen und Anlagen durch das Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträchtigt 

werden. Sollte sich durch das Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung der Anlagen, wie 

z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort (Versetzung) oder 

anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzlichen Vorgaben und die anerkann-

ten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gegebenenfalls notwendige Erschlie-

ßung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ. In diesem 

Fall sind Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Telekommunikationslinien, Elektrizitäts- und 

Gasversorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 2,2 m) mit einzuplanen. Weiterhin kann 

für die Stromversorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Trafostation 

erforderlich sein. Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 4m) wird gebe-

ten, die EWE NETZ GmbH in weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. Zudem ist die 

EWE NETZ GmbH zu informieren, wenn ein wärmetechnisches Versorgungskonzept umge-

setzt wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz 

von Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-

triebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH 

zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-

lautende Kostentragung vertraglich geregelt. Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Be-

denken oder Anregungen vorzubringen. Es wird gebeten, die EWE NETZ GmbH auch in die 

weiteren Planungen einzubeziehen und frühzeitig zu beteiligen Dies gilt auch für den Fall der 

Erschließung des Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch EWE NETZ, denn hierfür sind 
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beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und die sich daraus ableitenden 

wirtschaftlichen Bedingungen wesentliche Faktoren. Die Netze der EWE NETZ GmbH werden 

täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich über 

die Laufzeit des Verfahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- 

und Anlagenbestand führen. Die EWE NEZU GmbH ist erfreut, eine stets aktuelle Anlagen-

auskunft über ein modernes Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - 

damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Man infor-

miere sich deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage der zu berücksichtigenden 

Anlagen über die Internetseite: https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungs-

plaene-abrufen 

Abwägung: 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und sind bei der 

Planung und Umsetzung der Bauvorhaben zu beachten. 

Die Westnetz GmbH hat gegen die Verwirklichung keine Bedenken, wenn die nachfolgenden 

Ausführungen beachtet werden: Die ungefähre Trasse der im Bereich des Plangebietes ver-

laufenden Versorgungseinrichtungen sind den Auszügen aus dem Planwerk (Netzdaten 

Strom) zu entnehmen. Vorsorglich wird darauf aufmerksam gemacht, dass alle Arbeiten in der 

Nähe der Versorgungseinrichtungen mit besonderer Sorgfalt auszuführen sind, da bei Annä-

herung bzw. deren Beschädigung Lebensgefahr besteht. Die Westnetz GmbH übernimmt kei-

nerlei Haftung für irgendwelche Schäden oder Unfälle, die mit den durchzuführenden Maß-

nahmen in Verbindung stehen. Im Hinblick auf einen auch künftig erforderlichen sicheren Be-

trieb der Versorgungseinrichtungen sowie zur Vermeidung von Schäden und Unfällen sind 

Anpflanzungen sowie alle Erdarbeiten einschließlich Geländeaufhöhungen und -abtragungen 

im Näherungsbereich der Versorgungsleitungen zwingend mit der Westnetz GmbH abzustim-

men. Sollten Kabelsicherungen oder Leitungsumlegungen notwendig sein, gelten die gesetz-

lichen Regelungen. Umlegung- und Sicherungskosten hat danach der Grundeigentümer zu 

tragen, wenn die betroffenen Versorgungsleitungen ausschließlich der Versorgung des eige-

nen Grundstücks dienen. Die Änderung von Anschlüssen können die Eigentümer über das 

Online Portal anmelden, welches über den folgenden Link zu erreichen ist: https://www.west-

netz.de/de/bauen/ihr-weg-zum-netzanschluss/netzanschluss-strom.html Die „Schutzanwei-

sung Versorgungsanlagen für Baufachleute/Bauherren“ ist zu beachten. Vor Beginn der Bau-

maßnahme ist der Bauherr verpflichtet, sich aktuelle Planauskünfte über den Leitungsbestand 

einzuholen. Der schnellste und einfachste Weg für eine Bauauskunft ist das Online-Portal: 

https://Bauauskunft.westnetz.de Nach erfolgter kostenfreier Registrierung kann das Portal 

rund um die Uhr genutzt werden. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und sind bei der 

Planung und Umsetzung der Bauvorhaben zu beachten. 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom. Bei der 

Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommuni-

kationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) 

der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.westnetz.de/de/bauen/ihr-weg-zum-netzanschluss/netzanschluss-strom.html
https://www.westnetz.de/de/bauen/ihr-weg-zum-netzanschluss/netzanschluss-strom.html
https://bauauskunft.westnetz.de/
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Insbesondere müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdi-

sche Gehäuse soweit freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelzieh-

fahrzeugen angefahren werden können. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausfüh-

renden vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhan-

denen Telekommunikationslinien der Telekom informieren. Die Kabelschutzanweisung der Te-

lekom ist zu beachten. 

Abwägung: 

Die Hinweise werden in die Begründung zum Bebauungsplan übernommen und sind bei der 

Planung und Umsetzung der Bauvorhaben zu beachten. 

Während der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 29. August 2023 bis zum 29. September 

2023 wurden keine Anregungen vorgetragen. 

9. Hinweise 

Die Begründung des Ursprungsbebauungsplanes gilt unter Ergänzung der vorstehenden Aus-

sagen unverändert fort. 

Gesetzliche Grundlagen 

Für diesen Bebauungsplan sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in den jeweils geltenden Fas-

sungen anzuwenden. 

Abfallentsorgung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtli-

chen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Land-

kreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. 

Denkmalschutz 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde (das 

könnten u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige 

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht 

werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) melde-

pflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen unverzüglich ge-

meldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werk-

tagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 

wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 

Widmungsverfügung 

Für die noch nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten festgesetzten Verkehrsflächen wird 

gemäß § 6 Abs. 5 Nds. Straßengesetz verfügt, dass die Widmung mit der Verkehrsfreigabe 

wirksam ist. 
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Hochwasserschutz 

Das Plangebiet befindet sich in einem Hochwasserrisikogebiet gemäß § 78b WHG. Bauliche 

Anlagen in Risikogebieten (§ 78b WHG) sollen in einer dem Hochwasserrisiko angepassten 

Bauweise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet oder wesentlich er-

weitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion der Anlage technisch 

möglich ist. Bei den Anforderungen sollen auch die Lage des Grundstücks und die Höhe des 

möglichen Schadens angemessen berücksichtigt werden.  

Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in Risikogebieten (§ 78b WHG) ist verboten, 

wenn andere weniger wassergefährdende Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten 

zur Verfügung stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errichtet werden kann.  

Gern. § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, im Rahmen 

des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz 

vor Hochwassergefahren und zur Schadensminderung zu treffen. Hierzu ist insbesondere die 

Nutzung von Grundstücken den möglichen Gefährdungen von Mensch, Umwelt und Sachwer-

ten durch Hochwasser anzupassen.   

Emissionen durch die K 203 

Von der Kreisstraße 203 können Emissionen ausgehen. Für die in Kenntnis dieses Sachver-

haltes errichteten baulichen Anlagen können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast kei-

nerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich des Immissionsschutzes geltend gemacht wer-

den. 

10. Städtebauliche Werte 

Allgemeine Werte: 

 

Größe des Plangebietes: 1.627 m² 100 % 

 

überbaubare Grundstücksfläche: 1.225 m² 75,3 % 

 

nicht überbaubare Grundstücksfläche: 332 m² 20,4 % 

 

Straßenverkehrsfläche 70 m² 4,3 % 
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11. Verfahrensvermerke 

 

Aufgestellt: 

Stadt Meppen 

- Fachbereich Planung - 

Meppen, den 24. November 2023 

 

 

gez. Giese 

(Diplomgeograf) 

 

 

 

Der Rat der Stadt Meppen hat am 23.11.2023 die vorstehende Begründung zur 13. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 16 im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB beschlos-

sen. 

 

Meppen, den 24. November 2023 

 

Stadt Meppen 

 

 

 

        (L.S.)           gez. Knurbein 

(Bürgermeister) 
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Anlage  

Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 16 

 

 

 


